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Anhang 3

Vereinbarung zur Verlängerung des Betreuungs-
verhältnisses bei Schulanfängern für die Zeit vor dem
Schuleintritt

Ergänzend zum Aufnahmevertrag vom (Datum) vereinbaren

Name des Trägers der Einrichtung

sowie

Name Personensorgeberechtigte(r)

nach Maßgabe von Ziffer 1.1 der Ordnung für Tageseinrichtungen für Kinder
folgendes:

1. Das Betreuungsverhältnis wird zu den im Aufnahmevertrag festgelegten
Bedingungen bis zu dem Werktag fortgesetzt, welcher dem Tag der
Einschulung vorausgeht, d.h. bis einschließlich zum (Datum).

2. Der Elternbeitrag ist bis zum Ende des Monats zu bezahlen, in den der
Werktag fällt, welcher dem Tag der Einschulung vorausgeht (Ziffer 3.2 der
Ordnung der Tageseinrichtung für Kinder).

Die Personensorgeberechtigten versichern, dass die Einzugsermächti-
gung vom                                     (Datum), vgl. Anhang 6, nicht widerru-
fen wurde.

3. Eine Kündigung dieser Zusatzvereinbarung ist für beide Seiten nur aus
wichtigem Grund möglich.

Ort, Datum Ort, Datum

Unterschrift Personensorgeberechtigte/r Unterschrift des Trägers

Unterschrift Personensorgeberechtigte/r Dienstsiegel

Die Unterzeichnung hat immer durch alle vorhandenen Personensorgebe-
rechtigten zu erfolgen, gleichgültig, ob diese verheiratet, getrennt lebend oder
unverheiratet sind. Die Einrichtung wird angewiesen, darauf zu achten.




